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Informationsblatt zum erweiterten Führungszeugnis und zur Selbstauskunft  

– häufige Fragen  

  

Für Ihre Unterlagen. Bitte aufbewahren!  

Muss ich ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und die Selbstauskunft abgeben?  

Ja.  

Bei Mitarbeitenden, die dienstlichen Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben, ist der 

Arbeitgeber berechtigt, entsprechende Fragen zu stellen und eine Selbstauskunft zu verlangen. 

Dies ergibt sich aus § 3 Abs. 9 Arbeitsvertragsrecht der Bay. (Erz-)Diözesen (ABD) sowie der 

ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts.1 Das gilt für rechtskräftige Verurteilungen 

sowie im sensiblen Bereich des Umgangs mit Kindern und Jugendlichen auch schon für die 

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.   

  

Selbstauskunft: Was heißt „rechtskräftig verurteilt“?  

Die „rechtskräftige Verurteilung“ erfasst alle rechtskräftigen Verurteilungen oder Strafbefehle im 

In- oder Ausland (im Ausland nach den entsprechenden dort geltenden Strafnormen), die noch nicht 

getilgt sind im Sinne des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG). Dabei sind ausnahmslos alle 

Bestrafungen nach den in der Selbstauskunft aufgeführten Paragraphen anzugeben; dies gilt 

unabhängig von der Höhe der Strafe und unabhängig davon, ob eine Geld- oder Freiheitsstrafe 

verhängt wurde.  

Die relevanten Vorschriften ergeben sich aus § 72 a SGB VIII (Sozialgesetzbuch – Achtes Buch).  

Als „nicht rechtskräftig verurteilt“ dürfen Sie sich bezeichnen, wenn die Strafe im 

Bundeszentralregister getilgt ist. Die Tilgungsfristen ergeben sich aus § 46 BZRG, für Feststellung 

der Frist und Ablaufhemmung gilt § 47 BZRG.  

Weitergehende Informationen zum Bundeszentralregister und den Tilgungsfristen erhalten Sie über 

das Bundesamt für Justiz.2  

  

Was ist ein erweitertes Führungszeugnis?   

Rechtskräftige Entscheidungen der Strafgerichte, ausländische strafrechtliche Verurteilungen 

gegen Deutsche oder in Deutschland wohnende ausländische Personen sowie bestimmte 

Entscheidungen der Vormundschaftsgerichte oder Verwaltungsbehörden werden im  

Bundeszentralregister festgehalten.  

Das Führungszeugnis gibt den eine Person betreffenden Inhalt des Bundeszentralregisters wieder; 

es erteilt damit Auskunft darüber, ob eine Person vorbestraft ist oder nicht.  

In das (einfache) Führungszeugnis, umgangssprachlich oft als „polizeiliches Führungszeugnis“ 

bezeichnet, werden jedoch nicht alle Eintragungen aus dem Bundeszentralregister aufgenommen: 

Verurteilungen, durch die auf Geldstrafe von nicht mehr als 90 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe 

von nicht mehr als drei Monaten erkannt worden ist, werden bei den meisten Straftatbeständen 

nicht aufgenommen.3 Diese Lücke wird durch das erweiterte Führungszeugnis geschlossen. Das 

erweiterte Führungszeugnis enthält deshalb auch Eintragungen von Verurteilungen unabhängig 

vom Strafmaß wegen z.B. Zuhälterei, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Besitz und Verbreitung 

von Kinderpornographie oder exhibitionistischer Handlungen.  
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Was passiert mit meinem erweiterten Führungszeugnis und der Selbstauskunft?  

Das erweiterte Führungszeugnis erhalten Sie nach Einsichtnahme durch die Vertrauensperson 

zurück, die Selbstauskunft wird in einem gekennzeichneten und gegen unbefugtes Öffnen 

gesicherten Umschlag in die Personalakte gegeben.   

 

Was geschieht, wenn das eFZ Eintragungen enthält?  

Sollte im eFZ eine Eintragung wegen einer Straftat nach dem Katalog des § 72a Abs. 1 SGB VIII 

verzeichnet sein, so wird der jeweilige Dienstgeber in Kenntnis gesetzt, der dann über das weitere 

Vorgehen entscheidet.   

Andere Eintragungen als die in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten, werden nicht vermerkt, 

niemandem mitgeteilt und nicht genutzt. Die Einsicht nehmende Person ist zur Verschwiegenheit 

verpflichtet.   

  

Wie sehen gegebenenfalls die weiteren Schritte aus?  

Ergibt sich aus der Selbstauskunft oder dem erweiterten Führungszeugnis, dass eine einschlägige 

Verurteilung vorliegt oder ein einschlägiges Ermittlungsverfahren gegen Sie geführt wird, übergibt 

die Vertrauensperson den Fall an den jeweiligen Dienstgeber, der dann über das weitere Vorgehen 

entscheidet.  

  

Welche Maßnahmen werden gegebenenfalls ergriffen?  

Welche Maßnahmen bei Vorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung oder eines 

Ermittlungsverfahrens ergriffen werden, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Allein 

aufgrund einer pflichtgemäßen Anzeige erfolgt im Regelfall keine Kündigung.  

Der Arbeitgeber ist in einem solchen Fall aber verpflichtet, eigene Ermittlungen durchzuführen und 

die oder den betroffene/n Beschäftigte/n zu hören. Wenn es um eine Versetzung oder Kündigung 

geht, ist auch die Mitarbeitervertretung zu hören.  

  

Gilt hier nicht die Unschuldsvermutung?  

Die Unschuldsvermutung ist ein Begriff des Strafrechts. Er besagt, dass jemand solange als 

unschuldig gilt, bis ein Gericht seine Schuld festgestellt hat. Die Unschuldsvermutung verpflichtet 

direkt nur das Gericht, das über eine Anklage entscheidet. Für das Ergreifen arbeitsrechtlicher 

Maßnahmen kann jedoch bereits der Verdacht reichen, dass der/die Mitarbeiter/in einschlägige 

Straftaten begangen hat. So wird es zum Beispiel für den Dienstgeber unzumutbar sein, jemanden, 

der im dringenden Verdacht steht, schwere Straftaten gegen ihm anvertraute Kinder begangen zu 

haben, bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sein zu 

lassen.   

  

Was muss ich tun, wenn später einmal gegen mich ermittelt wird?  

Wenn wegen einem der einschlägigen Paragraphen gegen Sie ermittelt wird, sind Sie verpflichtet, 

umgehend den Dienstgeber hierüber zu informieren. Das Verheimlichen eines  

Ermittlungsverfahrens ist unter Umständen ein Kündigungsgrund.   

  

  

Damit Sie gegebenenfalls nachsehen können, sollten Sie dieses Informationsblatt aufbewahren.   


